
Anlage zu Ziffer 1.1

Voraussetzungen für die Verleihung von Dienstgraden in Freiwilligen Feuerwehren

Pflichtlehrgänge Sonderlehrgängeb)
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Mannschaften
Feuerwehrfrau-Anwärterin/  
Feuerwehrmann-Anwärter
Feuerwehrfrau/
Feuerwehrmann 2 X
Oberfeuerwehrfrau/
Oberfeuerwehrmann 3 X 1
Hauptfeuerwehrfrau/ 
Hauptfeuerwehrmann 4 X X 2
Führungskräfte
Löschmeisterin/
Löschmeister 4 X X X 3
Oberlöschmeisterin/
Oberlöschmeister 5 X X X a) 4
Hauptlöschmeisterin/
Hauptlöschmeister 5 X X X X a) 4

Brandmeisterin/
Brandmeister 6 X X X X a) 5
Oberbrandmeisterin/
Oberbrandmeister 7 X X X X X a) 5
Hauptbrandmeisterin/
Hauptbrandmeister 8 X X X X X X a) 5

a): In regelmäßigen Abständen von längstens sechs Jahren (für Funktionsträger mindestens einmal pro Wahlperiode)

b): Außer den aufgeführten Sonderlehrgängen kann der Lehrgang "Leiter einer Feuerwehr" oder der Erwerb der "Jugendgruppenleitercard" als Sonderlehrgang anerkannt 
werden, wobei der Erwerb beider Qualifikationen lediglich als ein Sonderlehrgang anzurechnen ist.


	Tabelle1

